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Gesetzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

9. Stück vom Jahre 1884.

 . XIV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 19. September 1884,

die Anweisung für die Post-Vollziehungsbeamten über das Verwal-
tungs-Zwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen inner-

halb des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt betreffend.

Auf Höchsten Befehl Serenissimi wird die nachstehende Anweisung für die
Post-Vollziehungsbeamten über das Verwaltungs-Zwangsverfahren wegen Beitrei-
bung von Geldbeträgen innerhalb des Fürstenthums unter Bezugnahme auf F. 3
des Gesetzes vom 29. Juni 1883 (Ges.-S. S. 77) und Art. 1 der Ausführungs-
verordnung von demselben Tage zur Nachachtung öffentlich bekannt gemacht.

Audolstadt, den 19. September 1884.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Fürsli. Schwarzb.= Rudolst. Geichiemmiung. XIV.#usgegeben in Rudolstadt am 1. ouoollk 1881.


